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Vorwort
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Für mich war die Thematik dieser Arbeit überaus interessant und anre-
gend, zugleich stellte deren Anfertigung eine große Herausforderung dar.
Daher möchte ich nachstehenden Personen meinen besonderen Dank für
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sowie für die Fertigung der Gutachten zum Promotionsstipendium des
Förderprogramms DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).
Sehr dankbar bin ich auch dafür, dass er mir eine Stelle zur Anfertigung
meiner Arbeit während der Zeit der Promotion gewährt hat sowie die
Möglichkeit, mich an seinen Lehrstuhl zu integrieren. Diese Zeit an dem
Lehrstuhl und die Zusammenarbeit mit meinen Arbeitskollegen waren
eine große Bereicherung und bleiben unvergesslich. Mein Dank richtet
sich auch an Herrn Prof. Dr. Dr. Dres. h.c. Kristian Kühl und Herrn Prof.
Dr. Bernd Heinrich für die Gutachten zur Verlängerung meines DAAD-
Stipendiums.

Ebenso bedanke ich mich bei Herrn Prof. Dr. Bernd Hecker für die ra-
sche Erstellung des Zweitgutachtens zu der Dissertation.

Weiterhin möchte ich mich bei meinen Promotionskollegen und Freun-
den für die andauernde wie bedingungslose Unterstützung und große Ge-
duld mit mir bedanken. Mein Dank richtet sich auch an alle, die mir bei
der Durchsicht der Arbeit geholfen haben, darunter meine Kollegen und
Freunde Dr. Johann Sieber, Dr. Alexander Bechtel, Désirée Reiner und Fe-
lix Schmidhäuser. Mein außerordentlicher Dank gilt meiner Frau Martyna
Torres Mendoza, die mich stets persönlich unterstützte und zum Schrei-
ben motivierte. Mein größter Dank gilt schließlich meinen Eltern, die
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mich während meines gesamten juristischen Werdegangs immer vorbe-
haltlos unterstützt haben.

   

Tübingen, im März 2021 Frank F. Torres Mendoza, LL.M.
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Schutz der Opfer nicht internationaler bewaffneter Konflik-
te vom 8. Juni 1977
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Einleitung

Problembeschreibung

Heutzutage werden in zunehmendem Maß menschrechtliche Vorwürfe ge-
gen transnational tätige Unternehmen und Konzerne erhoben, weil diese
durch Tochterunternehmen im Ausland grundlegende Menschenrechte
der dortigen Bevölkerung gravierend verletzen.1

Großunternehmen und Konzerne agieren nämlich nicht nur im Inland,
sondern aufgrund der Globalisierung zunehmend verstärkt auch im Aus-
land. Die Betätigung transnationaler Unternehmen im Ausland erfolgt
meist durch Tochterunternehmen bzw. Firmen. Dabei lassen sich zwei un-
terschiedliche Auswirkungen auf die Menschenrechte identifizieren. Einer-
seits tragen die Unternehmen durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, In-
vestition in Infrastruktur und die Anwendung von Technologie zur vortei-
ligen Auswirkung auf die Menschenrechte bei. Andererseits beschreiten
nicht alle transnationale Unternehmen diesen Weg. Es gibt Extremfälle, in
denen durch transnational tätige Unternehmen Menschenrechte in
schwerster Weise verletzt werden. Dabei sind auch Fälle in die Betrach-
tung einzubeziehen, in denen transnational tätige Unternehmen Ge-
schäftsbeziehungen zu Zulieferbetrieben aufgebaut haben und gerade bei
letzteren Unternehmen die Menschenrechte der Arbeiter, darunter Frauen
und Kinder, schwerwiegend missachtet werden. Die Verletzung von Men-
schenrechten ereignet sich dabei meist in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern: amerikanische, afrikanische und asiatische Länder und Länder im
Nahen Osten.2 Die Länder, in denen Verletzungen von Menschenrechten
geschehen, weisen in der Regel selbst Regierungsdefiziten auf, d.h. sie sind
schwach oder versagen beim Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen
bereits selbst gänzlich.3 Dabei handelt es sich nicht nur um Verstöße gegen
völkerrechtliche Umwelt- und Arbeitsrechtstandards, sondern auch um
Verletzung von Rechtsgütern der lokalen Bevölkerung in gravierender

Kapitel 1.

A.

1 Vgl. Hennings, Über das Verhältnis von Multinationalen Unternehmen zu Men-
schenrechten, 2009; Bretschger, Unternehmen und Menschenrechte, 2010.

2 Siehe unten Kapitel 2.A.III.2.a).
3 Dies betrifft Staaten, die als „failed state“ bezeichnet werden, siehe dazu unten Ka-

pitel 2.A.III.1.d).
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Weise. Der Sonderbeauftragte für Wirtschaft und Menschenrechte, Jhon G.
Ruggie, hat dies beispielhaft in seinem Zwischenbericht von Februar 2006
ans Licht gebracht und insoweit festgestellt, dass neben anderen Geschäfts-
sektoren die Rohstoffindustrie in den meisten Fälle in gravierende Miss-
bräuche verwickelt war, einschließlich der Teilnahme an Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit („complicity in crimes against humanity“).4 Die In-
volvierung von Unternehmen in solche Verbrechen beschränkt sich nicht
nur auf diesen Geschäftssektor. Verstrickt sind vielmehr auch Automobil-,
Bergbau-, Lebensmittel-, Güter- und Leistungs-, Militär- und Sicherheits-
unternehmen.5 Ihnen werden neben Verbrechen gegen die Menschlichkeit
auch weitere schwerste Menschenrechtsverletzungen, wie etwa die Beteili-
gung an Völkermord und Kriegsverbrechen, vorgeworfen.

Seltener – aber nicht unvorstellbar – sind Fälle, in denen eigene Mitar-
beiter der Unternehmen die genannten Verbrechen eigenhändig begehen.
Darunter stehen Unternehmen, die die Rekrutierung und Ausbeutung von
Personen zu Zwangsarbeiten fördern und daher in moderne Sklaverei in-
volviert sind.6 Es gibt aber auch Unternehmen, wie etwa private Militär-
und Sicherheitsunternehmen, die Mitarbeiter im Kriegsgebiet oder Mili-
täroperationen einsetzen und damit durch ihren Militäreinsatz Kriegsver-
brechen begehen.7 In den meisten Fällen schalten Unternehmen hierzu
aber einen Dritten ein und machen sich so ihre Hände selbst nicht
schmutzig. Bekannt sind insoweit Fälle, in denen Unternehmen mit Dikta-
turen oder autoritären Regimen zusammenarbeiten und von dieser Zu-
sammenarbeit profitieren. Bei der Begehung von Verbrechen durch staatli-
che Sicherheitskräfte im Rahmen derartiger Regimes werden Mittel – wie
etwa Personal, Fahrzeuge, Einrichtungen etc. – vom Unternehmen zur
Verfügung gestellt und daher zur Tatbegehung Unterstützung geleistet.

4 Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights - Inter-
im Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises, vom
22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, paras. 25: „The extractive industries also ac-
count for most allegations of the worst abuses, up to and including complicity in
crimes against humanity“.

5 Siehe unten Kapitel 2.A.III.2.
6 Vgl. Jeßberger, JICJ 14 (2016), 327 ff.; van der Wilt, JICJ 14 (2016), 269 ff.; Mehra/

Shay, JICJ 14 (2016), 453 ff.
7 Vgl. Odendahl, AVR 48 (2010), 226 ff.; Menz, Die Verantwortlichkeit der Mitarbei-

ter privater Militär- und Sicherheitsunternehmen nach Art. 8 ICC-Statut, 2011;
Lehnardt, Private Militärfirmen und völkerrechtliche Verantwortlichkeit, 2011;
Fischer, Militär- und Sicherheitsunternehmen in bewaffneten Konflikten und Frie-
denssicherungsoperationen, 2013.
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Daneben gibt es aber auch Unternehmen, die terroristische bzw. paramili-
tärische Organisationen einschalten und gegen Zahlungen dazu beauftra-
gen, die Unternehmensopposition bzw. sonstige Unternehmenskritiker
systematisch zum Schweigen zu bringen bzw. zu eliminieren.

Das Strafrecht kann dabei zur Anwendung kommen, wenn Menschen-
rechtsverletzungen als Straftaten zu qualifizieren und daher strafrechtlich
zu sanktionieren sind. Dann tritt das Strafrecht als Instrument zum Schutz
der Menschenrechte in Erscheinung. Allerdings handelt es sich bei den
hier im Mittelpunkt stehenden Fällen um Unternehmensaktivitäten, wel-
che schwerste Menschenrechtsverletzungen auslösen und die daher eine
große Schadensdimension aufweisen. Bei solchen Konstellationen erweist
sich das nationale Strafrecht nicht mehr als geeignetes Rechtsinstrument,
weil in derartigen Fällen nicht allein die nationale Gemeinschaft auf dem
Spiel steht, sondern es vor allem um das Zusammenleben der Völker
geht.8 Erreichen Menschenrechtsverletzungen somit ein „internationales
Unrecht“,9 dass sie die gesamte Völkergemeinschaft als solche betreffen,
und sind diese Taten daher als Kernverbrechen („core crimes“)10 anzuse-
hen, dann stellt allein das Völkerstrafrecht ein geeignetes Rechtsinstru-
ment zum Schutz der Menschenrechte dar.

Gegenstand der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit wird sich, wie vorstehend angeführt, auf Konstella-
tionen konzentrieren, bei denen sich transnational tätige Unternehmen
durch ihre Unternehmensaktivitäten an schwersten Menschenrechtsverlet-
zungen beteiligen. Damit wird zugleich aber nicht suggeriert, dass die Ar-
beit ihren Fokus auf die Strafbarkeit juristischer Personen bzw. Wirt-
schaftsunternehmen legt.11 Denn das Völkerstrafrecht kennt bislang keine
Verbandsstrafbarkeit. Infolgedessen wird die Untersuchung anhand der de
lege lata Normen des Völkerstrafrechts erfolgen.

Die Arbeit widmet sich daher der Untersuchung der Strafbarkeit von
Einzelpersonen, die im Interesse der hier in Rede stehenden Unternehmen

B.

8 Safferling, InStR, § 4 Rn. 65.
9 Gierhake, ZIS 2008, 354 (358 ff.).

10 Dazu Safferling, InStR, § 4 Rn. 8; Satzger, InStR, § 12 Rn. 3; Triffterer, FS-Lüderse-
en, 437 (444); Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 91.

11 Mit dieser Thematik befassen sich vor allem Adam, Die Strafbarkeit juristischer
Personen im Völkerstrafrecht, 2015 und Thurner, Internationales Unternehmens-
strafrecht, 2012.
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handeln, d.h. dem Geschäftsführer bzw. dem Entscheidungsträger, der an
der Unternehmensspitze steht.12 Folglich wird im Mittelpunkt der Unter-
suchung die zentrale Frage stehen, ob der Geschäftsführer eines transnatio-
nal tätigen Unternehmens für schwerste Menschenrechtsverletzungen
nach dem Völkerstrafrecht haften kann. Das derzeit gültiges Völkerstraf-
recht findet sich in dem IStGH-Statut, in dem die vier Kernverbrechen
festgelegt sind: das Verbrechen der Aggression, Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das IStGH-Statut stellt
Einzelpersonen unter Strafe, wenn sie ein Verhalten ausführen, dass es ent-
weder ein aktives Tun oder ein Unterlassen darstellen kann,13 und damit
einen der vier Völkerstraftatbestände verwirklichen. Die Arbeit wird daher
untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Geschäftsführer
für Verbrechen der lokalen Mitarbeiter bzw. sonstiger Dritter – etwa
Staatsangehöriger bzw. Mitglieder terroristischer Organisationen – haften
kann. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt folglich auf dem Völkerstrafrecht
und damit auf dem IStGH-Statut.

Mit der Strafbarkeit des Geschäftsführers bezüglich der vorstehend er-
wähnten Verbrechen hat sich der ICJ bereits auseinandergesetzt.14 Der ICJ
hat in seinem Bericht aus dem Jahre 2008 der Beihilfestrafbarkeit eine er-
hebliche Bedeutung zugewiesen und die Möglichkeit eröffnet, dass Ge-
schäftsführer transnational tätiger Unternehmen nach dieser Beteiligungs-
form strafrechtlich zu Verantwortung gezogen werden können, wenn und
soweit die für diese Erscheinungsform erforderlichen Voraussetzungen er-
füllt sind.15 Die Strafbarkeit von Geschäftsführern zumindest als Gehilfe
ist nicht unvorstellbar. In den Niederlanden wurde etwa ein Strafprozess
gegen den Geschäftsführer eines transnational tätigen Unternehmens, van
Anraat, eingeleitet. Dieser Strafprozess endete mit der Verurteilung des Ge-
schäftsleiters wegen Beihilfe zu Kriegsverbrechen, weil das Unternehmen
Bestandteile von chemischen Waffen an die Regierung von S. Hussein ge-
liefert hatte, die letztlich gegen unschuldige Zivilisten eingesetzt wurden.16

Ebenso wurde kürzlich der Geschäftsführer Kouwenhoven wegen Beihilfe
zu Kriegsverbrechen verurteilt.17

12 Dazu siehe unten Kapitel 4.
13 Vgl. Safferling, InStR, § 5 Rn. 13; Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 480.
14 ICJ, 2008, Vol. 1, S. 1 ff.
15 ICJ, 2008, Vol. 2., S. 17 ff.
16 Dazu siehe unten Kapitel 4.A.III.4.
17 Dazu siehe unten Kapitel 4.A.III.4.
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Das Fehlverhalten des Geschäftsführers bzw. Entscheidungsträgers kann
entsprechend unter die Rechtsfigur der Beihilfe fallen. Der Untersu-
chungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist jedoch nicht ausschließlich
auf die Beihilfestrafbarkeit im Völkerstrafrecht fokussiert.18 Vielmehr wird
sich die vorliegende Untersuchung auch mit den verschiedenen Täter-
schaftsformen und dabei insbesondere mit der mittelbaren Täterschaft
kraft Organisationsherrschaft19 und mit der Vorgesetztenverantwortlich-
keit, nach der zivile Vorgesetzte, darunter Geschäftsführer und Entschei-
dungsträger von Unternehmen, für Verbrechen ihrer Untergebenen straf-
rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, beschäftigen.20

Gang der Untersuchung

Um sich der individuellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Ge-
schäftsführern für schwerste Menschenrechtsverletzungen nach dem Völ-
kerstrafrecht zu nähern, ist zunächst ein Überblick darüber zu geben, vor
welchem Phänomen man steht und um welche Vorgänge es sich bei der
Untersuchung handelt. Darauf wird in Kapitel 2 näher eingegangen.21 Zu
Beginn des jeweiligen Kapitels wird zunächst das Phänomen transnational
tätige Unternehmen – bekannt auch als TNCs oder MNCs – abgehandelt
und anschließend die Involvierung in schwerste Menschenrechtsverletzun-
gen dargestellt. Da es sich bei diesen Vorgängen um Verletzung von Men-
schenrechten handelt, ist zunächst ein Überblick darüber zu geben, in wel-
chen Rechtsinstrumenten die Menschenrechte geschützt sind und ob der
Geschäftsführer aufgrund seiner Verletzung verantwortlich gemacht wer-
den kann.22 Hieran anschließend werden die Bemühungen der weltweit
bekannten Organisationen in die Betrachtung einbezogen, die als Reakti-
on auf solche Vorgänge völkerrechtliche Rechtsordnungen geschafft ha-
ben, die auf die Vorsorge von Menschenrechtsverletzungen durch Unter-
nehmensaktivitäten abzielen.23

C.

18 In jüngster Zeit hat sich mit der Beihilfestrafbarkeit im wirtschaftlichen Kontext
also Heyer, HR&ILD 1 (2012), 14 ff.; ders., Grund und Grenze der Beihilfestraf-
barkeit im Völkerstrafrecht, 2013.

19 Siehe unten Kapitel 4.C.I.
20 Siehe unten Kapitel 4.D.
21 Siehe unten S. 30 ff.
22 Siehe unten S. 60 ff.
23 Siehe unten S. 85 ff.
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In Kapitel 3 wird aufgezeigt, dass Verletzungen menschenrechtlich ge-
schützter Rechtsgüter durch das Völkerstrafrecht bekämpft werden kön-
nen.24 Da die Geschichte des Völkerstrafrechts von nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung ist, wird in diesem Zusammenhang auch untersucht, ob
und wie Geschäftsleute großer Unternehmen, insbesondere in der Zeit
nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, für Kernverbrechen strafrecht-
lich belangt wurden.25 Anschließend wird ein Blick auf die Praxis der ad
hoc-Strafgerichtshöfe für Jugoslawien und Ruanda geworfen, um festzustel-
len, ob dort nach Beteiligungsformen differenziert wurde und ob und wie
Geschäftsleute dort strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen wurden.26 Die
hierbei angestellten Maßstäbe und Grundsätze sind für die weitere Unter-
suchung der Arbeit von erheblicher Bedeutung.

Schließlich wird in Kapitel 4 die strafrechtliche Verantwortlichkeit von
Geschäftsführern für Kernverbrechen nach dem IStGH-Statut unter-
sucht.27 Es versteht sich von selbst, dass das Völkerstrafrecht nicht nur auf
internationaler Ebene zu finden ist, sondern in mehreren nationalen
Rechtsordnungen, wie etwa im deutschen VStGB verkörpert ist. Aus die-
sem Grund soll erläutert werden, wann das IStGH-Statut zur Anwendung
kommt.28 Darüber hinaus ist es unbestritten, dass die deutsche Strafrechts-
dogmatik in der Praxis des IStGH große Relevanz erlangt hat. Dies kommt
in den gerichtlichen Entscheidungen des IStGH zum Ausdruck. Aus die-
sem Grund wird sodann ein Blick auf die hier maßgeblichen Entscheidun-
gen des BGH zu den Einzelheiten der Beteiligungsformen – insbesondere
im Hinblick auf die Organisationsherrschaft und die Geschäftsherrenhaf-
tung – geworfen. Erst im Anschluss wird dann der zentrale Punkt des Ka-
pitels behandelt, und zwar die Beteiligungsformen in Form von Täter-
schaft (mittelbare Täterschaft)29 und Teilnahme (Beihilfe)30. Der Vorge-
setztenverantwortlichkeit kommt hierbei eine immer größere Bedeutung
zu, weil diese beim Unterlassen des Vorgesetzten zur Verhinderung und
Bestrafung von Verbrechen Untergebener zur Anwendung kommen
kann.31 Auf Grundlage der Ausführungen in den vorherigen Kapiteln wer-
den diese Erscheinungsformen ausgelegt und es soll versucht werden, eine

24 Siehe unten S. 99 ff.
25 Siehe unten S. 112 ff.
26 Siehe unten S. 164 ff.
27 Siehe unten S. 216 ff.
28 Siehe unten S. 270 ff.
29 Siehe unten S. 284 ff.
30 Siehe unten S. 327 ff.
31 Siehe unten S. 347 ff.
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Antwort darauf geben, ob und unter welchen Voraussetzungen Geschäfts-
führer bzw. Entscheidungsträger transnational tätiger Unternehmen für
schwerste Menschenrechtsverletzungen zur Verantwortung gezogen wer-
den können.

C. Gang der Untersuchung
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Wirtschaftsunternehmen und
Menschenrechtsverletzungen

Wirtschaftsunternehmen und Geschäftsführer

Staatliche „Makrokriminalität“ in der Vergangenheit

Im 19. Jahrhundert war die Strafbarkeit des Staatsführers, Repräsentanten
und Beamten für staatliches Handeln in Form von Massenmorden, Kriegs-
verbrechen, Ausrottungen, Versklavungen, Plünderungen und anderen
vom Staat ausgehenden Verbrechen undenkbar. Dem klassischen Völker-
recht war eine derartige Verantwortlichkeit fremd. Denn Völkerrechtssub-
jekt war zu diesem Zeitpunkt nur der Staat, nicht hingegen Einzelperso-
nen.32 Der Gedanke, dass Einzelpersonen, die im Namen und Interesse des
Staates handeln, für jene schwerste Verbrechen bestraft werden können,
konnte erst im 20. Jahrhundert in die Tat umgesetzt werden.

Hierfür bedarf es einer Rechtsgrundlage, die erst mit der Verabschie-
dung des Friedensvertrages von Versailles (1919) auftaucht. Dort wurde ge-
regelt, dass „natürliche Personen“ der Staatsleitung vor Gericht gestellt
und für ihre Verbrechen, die sie mit Hilfe des Staates begangen hatten,
strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können.33 Dabei han-
delte es sich in erster Linie um im Ersten Weltkrieg vom Staat begangene
Kriegsverbrechen.34 Damit wurde zum ersten Mal der Gedanke einer indi-
viduellen strafrechtlichen Verantwortlichkeit anerkannt.35 Bedauerlicher-
weise wurde jedoch in der Folge kein Strafprozess gegen politische und
militärische Staatsrepräsentanten wegen Kriegsverbrechen vor einem inter-

Kapitel 2.
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I.

32 Zur klassischen Lehre der Völkerrechtssubjektivität siehe Epping, in: Ipsen, Völ-
kerrecht, § 6 Rn. 2 f.; Krajewski, Völkerrecht, § 7 Rn. 4.

33 Art. 228 Abs. 1 Versailler Vertrag sah vor, dass den Siegermächten die Befugnis
eingeräumt wird, vor ihren Militärgerichten Personen wegen eines Verstoßes ge-
gen die Gesetze und die Gebräuche des Krieges zu bestrafen.

34 Zur Auflistung dieser Kriegsverbrechen siehe Ahlbrecht, Geschichte der völker-
rechtlichen Strafgerichtsbarkeit im 20. Jahrhundert, S. 34.

35 König, Die völkerrechtliche Legitimation der Strafgewalt internationaler Strafjus-
tiz, S. 61 ff.; Ahlbrecht, Geschichte der völkerrechtlichen Strafgerichtsbarkeit im
20. Jahrhundert, S. 36 ff.; Jescheck, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane nach
Völkerstrafrecht, S. 41 ff.
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nationalen Gericht durchgeführt und die damals gravierenden Menschen-
rechtsverletzungen somit nicht strafrechtlich geahndet.36 Schwerste Ver-
brechen wurden dann vor allem auch während des Zweiten Weltkrieges
begangen. Zur Aufarbeitung dieser Verbrechen kamen das IMG-Statut
(1945), das IMGFO-Statut (1946) und KRG 10 (1945) zur Anwendung. Sie
folgten gleichermaßen dem Gedanken der individuellen strafrechtlichen
Verantwortlichkeit. Im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg standen die
Hauptverantwortlichen, nämlich politische sowie militärische Staatsreprä-
sentanten diesmal vor Gericht, und wurden somit auch aufgrund der von
ihnen zu verantworten schwersten Verbrechen – wie z.B. die Ausrottung,
Versklavung und Verschleppung ziviler Bevölkerung, Enteignung privaten
Eigentums, etc. – strafrechtlich verurteilt.37 Die Strafbarkeit von Staatsre-
präsentanten und Beamten konnte auch im Fernen Osten durchgesetzt
werden. Vor dem IMGFO hatten sich politische sowie militärische Befehls-
haber für die dort durch ihre Untergebenen verübten Kriegsverbrechen zu
verantworten.38 Entsprechend war dies auch in den Nürnberger Nachfol-
geprozessen, wobei staatliche Funktionsträger wegen der Beteiligung an
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt
wurden.39

Die soeben dargestellten Verbrechen ereigneten sich freilich nicht nur
am Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern wurden gleichfalls in den letzten
Jahrzehnten begangen. Beispielhaft können hier etwa die Verurteilungen
gegen hochrangige Staatsbeamte von Diktaturen, wie etwa dem DDR-Re-
gime40, der argentinischen Militärjunta41 und der Militärdiktatur Pino-

36 Die Gründe dafür siehe Safferling, InStR, § 4 Rn. 21 f.; Werle/Jeßberger, Völkerstraf-
recht, Rn. 9; stattdessen wurden die sog. „Leipziger Kriegsverbrecherprozesse“
vor dem Reichsgericht in Leipzig durchgeführt, näher dazu Hankel, Die Leipziger
Prozesse, 2003; Wiggenhorn, Die Leipziger Kriegsverbrecherprozesse, 2005.

37 Der gesamte Prozess ist in 23 Bände veröffentlicht, vgl. IMG, Der Prozess gegen
die Hauptkriegsverbrecher, 1945–1946.

38 Röling/Rüter, The Tokyo Judgment I, 1977.
39 Die gesamten 12 Nachfolgeprozesse sind in 15 Bänden erschienen, vgl. Trial of

War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council
No. 10, 1945–1949.

40 BGHSt 40, 218 (Mitglieder des Nationalen Verteidigungsrats der DDR); BGHSt
45, 270 und BGHSt 48, 77 (Mitglieder des Politbüros der SED der DDR).

41 Entscheidung Causa Nº 13/84, Buenos Aires, den 9 Dezember 1985; abrufbar un-
ter: http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/index.html (zuletzt abgerufen
am 03.03.2021).
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chets42 wegen schwerster Verbrechen – z.B. Ermordungen, Verschwinden-
lassen von Zivilisten, Entführungen, Folter, etc. – genannt werden; die
hierbei aufgeführten Taten zeichnen sich dadurch aus, dass hauptsächlich
darauf gerichtet waren, die Menschenrechte systematisch zu verletzen.

Charakteristisch für die hier in Frage stehenden Verbrechen ist daher
die Beteiligung des Staates, seiner Staatsrepräsentanten bzw. seiner staatli-
chen Beamten. Zutreffend lassen sich diese Verbrechen als „staatsverstärk-
te Kriminalität“43 klassifizieren. Darunter versteht Naucke die „Unterdrü-
ckung des Wehrlosen durch die in der Staatsorganisation gespeicherte
Macht“.44 In der Kriminologie hat insbesondere H. Jäger die weitgehend
durch staatliches Handeln bewirkten Verbrechen wiederum als „Makrokri-
minalität“ bezeichnet.45 Mit dem Begriff Makrokriminalität bezeichnet H.
Jäger „kriegs- und völkerrechtsrelevante Makro-Geschehnisse“ oder „im
ganzen systemkonforme und situationsangepasste Verhaltensweise inner-
halb eines Organisationsgefüges, Machtapparates oder sonstigen kollekti-
ven Aktionszusammenhanges.“46 Es liegt auf der Hand, dass es sich dabei
nicht mehr um Alltags- bzw. Bagatellkriminalität handelt, sondern viel-
mehr um einzelne Taten, die im Rahmen eines kollektiven Begehungszu-
sammenhangs begangen werden.47 „Völkerrechtsrelevante Makro-Ge-
schehnisse“ – wie z.B. Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit – werden vor allem im Rahmen eines Krieges, Bür-
gerkrieges oder einer Diktatur begangen und lösen eine groß angelegte
Schadensdimension aus.

42 Dazu Möller, Völkerstrafrecht, S. 131 ff.; eine der letzten Verurteilungen gegen
die Mitglieder der DINA („Dirección de Inteligencia Nacional“) wegen Ermor-
dungen, die am 3. Dezember 1974 begangen worden sind, ist das Urteil N°
139-2008 vom 4. Juli 2013, abrufbar unter: http://www.poderjudicial.cl/noticias/F
ile/ANA%20MARIA%20PUGA%20SENTENCIA.pdf?opc_menu=&opc_item=
(zuletzt abgerufen am 03.03.2021).

43 Naucke, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter Kriminalität, S. 19 ff.
44 Naucke, Die strafjuristische Privilegierung staatsverstärkter Kriminalität, S. 20.
45 Jäger, Makrokriminalität, S. 11 ff.; ferner Kaiser, Kriminologie, § 38 Rn. 52 f.; Neu-

bacher¸Kriminologie, Kap. 21/3.
46 Jäger, in: Hankel/Stuby, Strafgerichte gegen Menschheitsverbrechen, 325 (326 f.).
47 Vgl. Ambos, InStR, § 7 Rn. 11; Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 469: „Kontext

organisierter Gewalt“.
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Makrokriminalität und private Akteure

Hierbei stellt sich die Frage, ob nur der Staat mit seinen Repräsentanten in
„völkerrechtsrelevante Makro-Geschehnisse“ beteiligt oder auch nichtstaat-
liche Akteure in jene Geschehnisse involviert sein können.

Neben Staatsapparaten und deren Repräsentanten kommen „nichtstaat-
liche Organisationen“ in Betracht, „deren Macht- und Gewaltpotential je-
nem vom Staat entspricht.“48 Akteure solcher Organisationen können
ebenfalls völkerrechtlich relevante Makro-Verbrechen hervorrufen. Private
Akteure mit derart hohem Machtpotential finden sich vor allem im wirt-
schaftlichen Sektor, wie beispielsweise ranghohe Geschäftsleute in Wirt-
schaftsunternehmen, die zudem vielfach noch grenzüberschreitend und in
einem hohen Maße arbeitsteilig agieren.

Geschäftsleute solcher Unternehmen sind aufgrund ihrer hochrangigen
Stellung und Wirtschaftsmacht in der Lage, schwerste Verbrechen zu bege-
hen. Beispiele für die Beteiligung von Geschäftsleuten an Verbrechen lie-
fern vor allem die Nürnberger Nachfolgeprozesse gegen leitende Ange-
stellten des Industriesektors, die in NS-Verbrechen verwickelt waren.49 Sie
wurden damals wegen Versklavung, Misshandlungen, Plünderung und an-
derer vom Unternehmen ausgehenden Verbrechen verurteilt. Vor allem
Naucke hat sich in jüngerer Zeit vertieft mit dem Thema befasst und die
Beteiligung von Geschäftsleuten an schwersten Verbrechen dabei als „poli-
tische Wirtschaftsstraftaten“ bezeichnet.50 Zutreffend wird die Problema-
tik der Beteiligung privater Akteure an Makrokriminalität dabei jedoch
insgesamt eher als Teil des „Wirtschaftsvölkerstrafrechts“ eingeordnet.51

Hieraus folgt die Frage, ob die Verwicklung von Geschäftsleuten in
schwerste Verbrechen nur auf Tatbegehungen im Zweiten Weltkrieg be-
schränkt war, was entschieden zu verneinen ist. Die Beteiligung privater
Akteure an Makrokriminalität ist Teil unserer Gegenwart. Schabas macht
dies deutlich, wenn er ausführt: „Viele – wenn nicht alle – Verstöße gegen
das humanitäre Völkerrecht, die in Kosovo, Sierra Leona, Osttimor, Tsche-
tschenien und in zahlreichen anderen Konfliktgebieten der heutigen Welt
begangen wurden, hätten nicht ohne Unterstützung von Waffenhändlern,

II.

48 Werle/Jeßberger, Völkerstrafrecht, Rn. 92.
49 Auf diese Strafprozesse wird in Kapitel 3.A.II.3. eingegangen.
50 Naucke, Der Begriff der politischen Wirtschaftsstraftaten, S. 13 ff.
51 Zum Begriff siehe Ambos, Wirtschaftsvölkerstrafrecht, 2018; Heyer, Grund und

Grenze der Beihilfestrafbarkeit im Völkerstrafrecht, S. 35; Jeßberger, JZ 2009,
924 ff.; Jeßberger/Kaleck/Singelnstein, Wirtschaftsvölkerstrafrecht, 2015.
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Diamantenhändlern, Banken und Financiers stattfinden können.“52 Dieser
Befund wird auch vom Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschen-
rechte der UN, Jhon G. Ruggie, bestätigt, der in seinem Zwischenbericht
von Februar 2006 betont, dass neben anderen Geschäftssektoren die Roh-
stoffindustrie in den meisten Fälle in gravierenden Missbräuchen verwi-
ckelt wäre, einschließlich der Teilnahme an Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit („complicity in crimes against humanity“).53

Seitdem steht die Beteiligung von transnational tätigen Unternehmen
und Geschäftsführer in jene Völkerrechtsverbrechen bzw. Menschen-
rechtsverletzungen im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion.54 Daraus
lässt sich als zwingende Folgefrage ableiten: Können die fraglichen Unter-
nehmensaktivitäten und die damit verbundenen völkerstrafrechtlichen
Makro-Geschehnisse überhaupt juristisch sauber aufgearbeitet werden?
Und kann der Geschäftsführer eines Unternehmens für Verbrechen straf-
rechtlich überhaupt angemessen zur Verantwortung gezogen werden? Be-
vor dieser Frage im Folgenden nachgegangen wird, sollen zunächst die
hier in Rede stehende gravierende Menschenrechtsverletzungen dargestellt
und kategorisiert werden.

Involvierung von Wirtschaftsunternehmen und Geschäftsführern in
Menschenrechtsverletzungen

Die Anzahl globaler Wirtschaftsunternehmen weltweit wächst in zuneh-
mendem Maß. Große Wirtschaftsunternehmen agieren dabei vielfach über
die Staatsgrenzen hinweg. Man könnte denken, dass derartige Unterneh-

III.

52 Schabas, IRRC 83 (2001), 439 (441).
53 Commission on Human Rights, Promotion and Proteccion of Human Rights - In-

terim Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
vom 22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, paras. 25: „The extractive industries
also account for most allegations of the worst abuses, up to and including com-
plicity in crimes against humanity“.

54 Vgl. ICJ, 2008, Vol. 1, S. 1 f.; aus der Literatur siehe Ambos, Wirtschaftsvölkerstraf-
recht, S. 16 ff.; Droubi, NDJI&CL (2016), 119 (124); Heyer, HR&ILD 1 (2012), 14
(15 ff.); ders., Grund und Grenze der Beihilfestrafbarkeit im Völkerstrafrecht,
S. 29 ff.; Jeßberger, JICJ 14 (2016), 327 (328 ff.); Kaleck, in: Jeßberger/Kaleck/
Singelnstein, Wirtschaftsvölkerstrafrecht, S. 83 ff.; Kaleck/Saage-Maaß, JICJ 8
(2010), 699 (702 ff.); Meyer, Schw. ZStrR 131 (2013), 56 (63 ff.); Nerlich, JICJ
(2010), 895 (900 ff.); Saage-Maß/Leifker, BB (2015), 2499 (2499 f.); Stewart, JICJ 8
(2010), 313 ff.; Vest, JICJ 8 (2010), 851 (852 f.).
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men erst in den letzten zwei Jahrzehnten aufgekommen sind, dies trifft
aber nicht zu. Sie existieren doch mindestens schon seit dem 20. Jahrhun-
dert.55 Seitdem besteht also eine Spannung zwischen unternehmerischem
Handeln und Menschenrechten. Obwohl die Rechtwissenschaft sich mit
dieser Thematik zunächst auch nicht vertiefter befasste, hat sie diese Pro-
blematik nunmehr in ihre aktuelle Diskussion mehr und mehr einbezo-
gen, vor allem seit in der jüngeren Vergangenheit immer mehr Opfer von
Menschenrechtverletzungen sowie Menschenrechts- und Juristenorganisa-
tionen im Namen dieser Personen, Strafanzeigen gegen Wirtschaftsunter-
nehmen wegen schwerer Menschenrechtsverletzungen gestellt haben.

Bevor auf solche Sachverhalte eingegangen werden kann, ist jedoch zu-
nächst klarzustellen, von welchem Phänomen die Rede ist.

Wirtschaftsunternehmen: Anzahl, Begriffsdefinition, Auswirkungen
auf Menschenrechte und schwerste Menschenrechtsverletzungen

In dieser Untersuchung sollen vor allem Wirtschaftsunternehmen und un-
ternehmerische Entscheidungsträger behandelt werden, denen die Invol-
vierung in gravierende Menschenrechtsverletzungen angelastet wird. Im
Zentrum dieser Vorwürfe stehen vornehmlich grenzüberschreitend agie-
rende Unternehmen, d.h. transnational tätige Unternehmen.

Anzahl transnationaler Unternehmen

Das Bestehen transnationaler Unternehmen geht auf das 20. Jahrhundert
zurück, wobei aber das stärkste Wachstum erst in den letzten 20 Jahren
staatgefunden hat.56 Mittlerweile sind derartige Unternehmen „mächtige
Akteure in den internationalen Beziehungen.“57

Einen Überblick darüber bieten die Angaben der United Nations Con-
fenrence on Trade and Development (UNCTD). Laut der UNCTD hat sich
die Zahl der transnationalen Unternehmen im Zeitraum 1993-2008 mehr

1.

a)

55 Zur Entstehungsgeschichte multinational tätiger Unternehmen vgl. Hennings,
Über das Verhältnis von multinationalen Unternehmen zu Menschenrechten,
S. 8 ff.

56 Vgl. Peter, Völkerrecht, Kap. 10 Rn. 52; Koenen, Wirtschaft und Menschenrechte,
S. 49 f.

57 Peter, Völkerrecht, Kap. 10 Rn. 52.
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als verdoppelt: von 36.60058 zu 78.81759 transnationalen Unternehmen.
Transnational tätige Unternehmen umfassen dabei nicht nur die Mutter-
unternehmen, sondern auch Tochterunternehmen, die in mehr als einem
Land tätig sind. Dabei gilt: Je größer das transnationale Unternehmen ist,
desto mehr Tochterunternehmen operieren weltweit. So ist die Zahl von
Tochterunternehmen nach den Angaben der UNCTD in dem gleichen
Zeitraum von 174.90060 auf 794.89461 angewachsen. Dazu zählen wiede-
rum auch die Zulieferer und Geschäftspartner, die in der Produktionskette
meist eng mit eingebunden sind und somit ebenfalls in einer engen Ge-
schäftsbeziehung zu den transnational tätigen Unternehmen stehen.

Alle diese Arten von Unternehmen bilden dabei zumindest im Ansatz
eine potenzielle Gefahr für Menschenrechtsverletzungen.

Begriffsdefinition

Hierbei drängt sich die Frage auf, was unter transnationalen Unternehmen
überhaupt zu verstehen ist. Eine einheitliche Definition des transnationa-
len Unternehmens besteht bisher nicht. Versuche, eine mögliche Defini-
tion hierfür anzubieten, haben sowohl Internationale Organisation, wie et-
wa die UN, UNCTD, OECD und ILO, als auch die völkerrechtliche Litera-
tur unternommen. Grenzüberschreitend tätige Unternehmen werden von
ihnen gleichwohl entweder als „transnationale“ oder „multinationale Un-
ternehmen“ zusammengefasst.62

Zunächst ist auf die im Jahre 2003 als Entwurf durch die Menschen-
rechtskommission vorgelegten UN-Normen zurückzugreifen, in denen der
Begriff transnationales Unternehmen verwendet wird. Definiert wird der
Begriff dort als „eine wirtschaftliche Einheit, die in mehr als einem Land

b)

58 UNCTD, World Invesment Report 1993, Transnational Corporations and Inte-
grated International Produccion, S. 21.

59 UNCTD, World Invesment Report 2008, Transnational Corporations and the In-
frastructure Challenge, S. 211 f.

60 UNCTD, World Invesment Report 1993, Transnational Corporations and Inte-
grated International Produccion, S. 21.

61 UNCTD, World Invesment Report 2008, Transnational Corporations and the In-
frastructure Challenge, S. 211 f.

62 Im Englisch werden sie als „Transnational Corporations“ (TNCs) und „Multinatio-
nal Corporations“ (MNCs) jeweils bekannt; beide Begriffe werden im Schrifttum
jedoch gleich verwendet, siehe Herdegen, Völkerrecht, § 13 Rn. 1; Kronforst, WILJ
23 (2005), 321 (Fn. 1); Peters, Völkerrecht, Kap. 10 Rn. 49.
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tätig ist, oder als eine Gruppe von wirtschaftlichen Einheiten, die in zwei
oder mehr Ländern tätig ist – ungeachtet dessen, welche Rechtsform sie
besitzen, ob sie sich in ihrem Sitzland oder ihrem Tätigkeitsland befinden
und ob sie einzeln oder gemeinschaftlich betrachtet werden.“63 Die
UNCTD wiederum hat jedoch auch eine eigene Definition geschaffen.
Nach dieser Definition sind transnationale Unternehmen eingetragene
und nicht-eingetragene Unternehmen, die aus Mutter- und Tochterunter-
nehmen bestehen. Mutterunternehmen werden nach dem Verständnis der
UNCTD als Unternehmen definiert, die das Eigentum anderer Unterneh-
men in anderen Ländern als deren Heimatland kontrollieren.64

Die OECD und die ILO haben an Stelle transnationaler Unternehmen
multinationale Unternehmen definiert. Multinationale Unternehmen wer-
den demnach gemäß den OECD-Leitsätzen von 2011 wie folgt definiert:
„Es handelt sich gewöhnlich um Unternehmen oder andere in mehreren
Ländern niedergelassene Unternehmensteile, die so miteinander verbun-
den sind, dass sie ihre Geschäftstätigkeit auf unterschiedliche Art und Wei-
se koordinieren können. Einer oder mehrere dieser Unternehmensteile
können u.U. in der Lage sein, einen wesentlichen Einfluss auf die Ge-
schäftstätigkeit der anderen Unternehmensteile auszuüben, doch wird ihr
Autonomiegrad innerhalb des Gesamtunternehmens je nach den betref-
fenden multinationalen Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Das Ge-
sellschaftskapital kann privat, öffentlich oder gemischt sein.“65 Ebenso
werden von der ILO-Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationa-

63 Commission on Human Rights, Economic, Social and Cultural Rights – Norms on
the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises
with regard to human rights, vom 26.08.2003, UN E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2,
para. 20, hat in ihren Vorschriften zur Verhütung und Schutz der Menschenrech-
te nicht nur auf „transnationale Unternehmen“ beschränkt, sondern auch „ande-
re Wirtschaftsunternehmen“ eingebunden: hierunter versteht man „jedes Unter-
nehmen, ungeachtet des internationalen oder innerstaatlichen Charakters seiner
Tätigkeiten – einschließlich transnationaler Unternehmer, Auftragnehmer, Sub-
unternehmer, Lieferanten, Lizenznehmer oder Vertreiber –, der bei seiner Grün-
dung gewählten Rechtsform – Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder an-
dere – oder der Eigentumsverhältnisse.“ (para. 21, Deutsche Version).

64 UNCTD, World Investment Report 2008, Transnational Corporations and the In-
frastructure Challenge, S. 249: „Transnational corporations (TNCs) are incorp-
orated or unincorporated enterprises comprising parent enterprises and their for-
eign affiliates. A parent enterprise is defined as an enterprise that controls assets
of other entities in countries other than its home country, usually by owning a
certain equity capital stake.”

65 OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 2011 (Neufassung), Teil 1, I.
Begriffe und Grundsätze, para. 4.
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le Unternehmen und Sozialpolitik multinationale Unternehmen als Unter-
nehmen beschrieben, die betriebliche Einrichtungen außerhalb des Landes
besitzen oder kontrollieren, die dort ihren Sitz haben; der Ausdruck multi-
nationales Unternehmen wird in der Erklärung dahingehend verwendet,
dass es aus Mutter- und Töchterunternehmen besteht oder beide umfasst
oder als Organisation als solche bezeichnet wird.66 In der Fachliteratur
sind weitere Definitionsansätze über transnationales Unternehmen zu fin-
den, die sich aber an der soeben dargelegten Definitionen orientieren.67

An den vorgestellten Definitionsansätzen der transnational tätigen Un-
ternehmen lassen sich insbesondere zwei wesentliche Merkmale hervorhe-
ben, die in dieser Untersuchung eine zentrale Rolle spielen. Erstens: Trans-
nationale Unternehmen können als Wirtschaftseinheiten angesehen wer-
den, die über die Grenzen des nationalen Staates hinweg in mindestens
einem anderen Staat agieren. Sie bestehen regelmäßig aus einem Mutter-
unternehmen, das seinen Sitz im Heimatstaat hat und daher an die natio-
nale Rechtsordnung des Heimatstaats gebunden ist, und aus einem oder
mehreren Tochterunternehmen, die ihren Sitz im Drittland haben und an
der Rechtsordnung dieses Drittlandes gebunden sind. Angesichts dieser
über die Staatsgrenzen hinweg operierenden Wirtschaftsaktivitäten kön-
nen ihnen das Merkmal „Transnationalität“ zugesprochen werden. Zwei-
tens: Ein transnationales Unternehmen besteht in der Regel aus rechtlich
selbstständigen Unternehmen, wie sie etwa zwischen einem Mutter- und
einem Tochterunternehmen vorzufinden sind. Trotz der rechtlichen
Selbstständigkeit kann hier im Einklang mit den OECD-Leitsätze oder der
ILO-Dreigliedrige Grundsatzerklärung behauptet werden, dass Mutterun-
ternehmen „einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit“ ihrer
Tochterunternehmen ausüben bzw. „betriebliche Einrichtungen außer-
halb des Landes besitzen oder kontrollieren“. Beispiele hierfür sind „multi-
nationale Konzerne“, die mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen
zusammenschließen und an deren Spitze ein beherrschendes Mutterunter-
nehmen steht, welches durch Mehrheitsbeteiligung die Kontrolle über die
im Ausland sitzenden Tochterunternehmen ausübt.68 In diesem Sinne

66 ILO-Dreigliedrige Grundsatzerklärung über multinationale Unternehmen und
Sozialpolitik, 2006 (Neufassung), para. 6.

67 Epping, in: Ipsen, Völkerrecht, § 11 Rn. 16, folgt der Definition der UN-Normen;
Krajewski, Völkerrecht, § 7 Rn. 139, und Peters, Völkerrecht, Kap. 10 Rn. 49, hin-
gegen verweisen auf die Definition der OECD-Leitsätze.

68 Zur Definition des Konzerns im deutschen Aktiengesetzt siehe Müko-AktG/Bay-
er, AktG § 18 Rn. 1; Emmerich, in: Emmerich/Habersack Konzernrecht, AktG § 18
Rn. 1-2.
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steht das Tochterunternehmen nicht nur in wirtschaftlicher Abhängigkeit,
sondern auch unter der direkten „Kontrolle“ des Mutterunternehmens.
Dies legt nahe, dass hierbei von einer strengen Hierarchieorganisation aus-
gegangen werden muss.

Vor- und nachteilige Auswirkungen transnationaler Unternehmen auf
die Menschenrechte

Nachdem die Begriffsdefinition transnational tätiger Unternehmen darge-
stellt worden ist, ist weiter zu fragen, welche Auswirkungen die Geschäfts-
tätigkeit transnational tätiger Unternehmen auf die Menschenrechte mit
sich bringen. Der Sonderbeauftragte für Wirtschaft und Menschenrechte
der UN Jhon G. Ruggie hat in seinem Zwischenbericht aus dem Jahr 2006
zwei unterschiedliche Auswirkungen transnationaler Unternehmen auf
die Menschenrechte identifiziert.69

Es besteht zum einen kein Zweifel darüber, dass das Wachstum von
transnationalen Unternehmen zur vorteiligen Auswirkung auf die Men-
schenrechte im sozialen und wirtschaftlichen Umfeld in Ländern beigetra-
gen hat, in denen es bisher an Arbeitsplätze, Infrastruktur, Technologie,
etc. gemangelt hat. Durch Direktinvestitionen transnational tätiger Unter-
nehmen in diesen Ländern wird das Lebensstandard und -niveau der dorti-
gen Menschen deutlich erhöht, etwa durch die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, höheren Sozialstandards, verbesserten Umweltschutz sowie insbeson-
dere auch einer besseren Bildung. Diese positiven Aspekte der Geschäftstä-
tigkeit transnationaler Unternehmen tragen gewiss zur Verwirklichung ei-
nes breiten Spektrums von Menschenrechten bei.70 Die Beachtung und
Stärkung der Menschenrechte wird zudem dann gewährleistet, wenn

c)

69 Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: Inter-
im Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises, vom
22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, para. 13, 15; auch dazu Hörtreiter, Die Ver-
einte Nationen und Wirtschaftsunternehmen – zwischen Kooperation und Kon-
trolle, S. 16 ff.; Koenen, Wirtschaft und Menschenrechte, S. 25 f.; Kronforst, WILJ
23 (2005), 321 (326 ff.); Osieka, Zivilrechtliche Haftung deutscher Unternehmen
für menschenrechtsbeeinträchtigende Handlungen ihrer Zulieferer, S. 62 ff.;
Weidmann, Der Beitrag der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
zum Schutz der Menschenrechte, S. 47 ff.

70 Human Rights Council, Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Po-
litical, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Develop-
ment: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
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transnationale Unternehmen sich für die Stärkung, Verwirklichung und
Durchsetzung von Menschenrechten vor Ort aktiv machen und sich für
die Belange der Menschen einsetzen.71

Allerdings haben nicht alle transnational tätigen Unternehmen diesen
Weg beschritten. In dem Zwischenbericht aus dem Jahr 2006 des UN-Son-
derbeauftragten Jhon G. Ruggie wurde insoweit darauf hingewiesen, dass ei-
nige Unternehmen die Menschenrechte, Arbeits- und Umweltnormen so-
wie andere soziale Standards vor Ort nicht beachteten bzw. gravierend ver-
letzten.72 Die Globalisierung soll diese mögliche Involvierung transnatio-
naler Unternehmen in Menschenrechtsverletzungen dabei zudem erhöht
haben.73 Zu Recht wird behauptet, dass es einen Konflikt zwischen Men-
schenrechten und privaten Unternehmen gibt.74 Nicht selten ist geraden
dann, wenn transnational operierende Unternehmen involviert sind, zu
beobachten, dass Fälle schwerster Menschenrechtsverletzungen auftre-
ten.75 Dabei handelt es sich nicht um schlichte und leichte Rechtsverstöße
gegen die Menschenrechte oder Sozial- und Umweltstandards; vielmehr
geht es dabei um die Teilnahme an Verbrechen gegen die Menschlichkeit
(„complicity in crimes against humanity“).76

of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
vom 07.04.2008, UN Doc A/HRC/8/5, para. 2.

71 Vgl. BDA, Menschenrechte und Unternehmen, S. 13.
72 Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: Inter-

im Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises, vom
22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, para. 15.

73 Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights: Inter-
im Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue of
human rights and transnational corporations and other business enterprises, vom
22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, para. 21: „[…] there are intuitive grounds
for suspecting that the expantion and deepening of globalization, at least initial-
ly, has also increased the possible involvement of transnational firms in human rights
violations.“ (Hervorhebung des Autors).

74 Siehe Koenen, Wirtschaft und Menschenrechte, S. 25 s.
75 Siehe Saage-Maaß/Müller-Hoff, ECCHR-Studie 2011, S. 10 ff.
76 Commission on Human Rights, Promotion and Protection of Human Rights - In-

terim Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
vom 22.02.2006, UN Doc E/CN.4/2006/97, paras. 25.
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Menschenrechtsverletzungen in „failed state“

Der UN-Sonderbeauftragte für Menschenrechte und transnationale Unter-
nehmen, Jhon G. Ruggie, hat in seinem Bericht aus dem Jahr 2008 ange-
führt, dass transnational agierende Unternehmen, die in Völkerrechtsver-
brechen involviert sind, vor allem in Länder mit Regierungsdefizite
(„governance gaps“) tätig sind.77

Der Staat mit Regierungsdefiziten ist ziemlich schwach oder kann beim
Kampf gegen die Menschenrechtsverletzungen gänzlich versagen. Im Völ-
kerrecht werden solche Staaten häufig mit dem Begriff „failed state“ be-
zeichnet.78 Unter dem Begriff „failed state“ versteht man einen Staat, der
sich durch einen Zusammenbruch oder Wegfall der effektiven Staatsge-
walt im Inneren auszeichnet und der auch nicht mehr effektiv an den in-
ternationalen Beziehungen teilnehmen kann.79 Der Zusammenbruch des
Staates kann beispielweise durch Krieg oder Bürgerkrieg eintreten. Dazu
zählen auch Diktaturen und autoritäre Regime, die die Beachtung der
Menschenrechte zur Seite schieben. In diesen Fällen entsteht ein Kontext,
in dem die Menschenrechte mit am höchsten gefährdet werden. Daher
können Massenmord, sexuelle Gewalt, Verschwindenlassen von Men-
schen, Vertreibung und weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit
oder Kriegsverbrechen verübt werden. Bei einem Bürgerkrieg oder Dikta-
tur können Auslöser solcher Verbrechen nicht nur Angehörige des Staates,
sondern auch terroristische bzw. paramilitärische Organisationen sein. An-
dere Akteure können somit generell auch private Unternehmen sein, die
sich direkt oder indirekt an den genannten Verbrechen beteiligen. Ist der
Staat nicht mehr in der Lage, effektive Staatsgewalt über sein Territorium
angemessen auszuüben und folglich das Rechtsystem durchzusetzen, so
können z.B. Unternehmen und deren Geschäftsführer bei Menschen-
rechtsverletzungen nicht strafrechtlich sanktioniert werden oder Entschä-
digungsansprüche gegenüber dem Opfer gewährleistet werden.80

d)

77 Human Rights Council, Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Po-
litical, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Develop-
ment: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
vom 07.04.2008, UN Doc A/HRC/8/5, para. 3.

78 Krajewski, Völkerrecht, § 7 Rn. 52; Herdegen, Völkerrecht, § 8 Rn. 35.
79 Krajewski, Völkerrecht, § 7 Rn. 52.
80 Human Rights Council, Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Po-

litical, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Develop-
ment: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
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Nach dem UN-Sonderbeauftragten für Menschenrechte und transnatio-
nale Unternehmen, Jhon G. Ruggie, kommen jene Verbrechen mit men-
schenrechtlichem Charakter insbesondere in drei Regionen der Welt vor:
Lateinamerika, Afrika und dem Asien- und Pazifikraum.81 Transnational
tätige Unternehmen haben in Ländern solcher Weltregionen geschäftliche
Beziehungen zu Tochterfirmen, Zulieferanten oder anderen Geschäftspart-
nern, wobei die Menschenrechte teilweise schwerwiegend beeinträchtigt
werden. Die meisten transnationale Unternehmen sind jedoch in den In-
dustrieländern angesiedelt. Laut einer aktuellen Studie,82 die durch For-
scher der Universität Maastricht durchgeführt wurde, stammen die meis-
ten Wirtschaftsunternehmen, denen schwerste menschenrechtsverletzende
Handlungen angelastet werden, aus den USA und aus europäischen Län-
dern – darunter auch aus Deutschland.

Menschenrechtsverletzungen durch transnational tätige Unternehmen

In der Folge soll nun geklärt werden, ob die Gefahr für die Verletzung der
Menschenrechte grundsätzlich nur auf große transnationale Unternehmen
beschränkt ist.

Neben großen transnationalen Unternehmen können grundsätzlich
auch mittlere und kleinere transnationale Unternehmen in die Verletzung
von Menschenrechten verstrickt sein. Kleinere transnationale Unterneh-
men können somit dem Grunde nach zunächst einmal genauso wie große
transnationale Unternehmen Verstöße gegen Menschenrechte begehen
und damit die Tatbestandsmerkmale eines Völkerrechtsverbrechens ver-
wirklichen.83 Als kleinere Unternehmen in der Produktionskette kommen
etwa lokale Unternehmen in Betracht, darunter Zulieferbetriebe, die häu-
fig mit transnational operierenden Unternehmen zusammenarbeiten.

e)

of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
vom 07.04.2008, UN Doc A/HRC/8/5, para. 3: „These governance gaps provide
the permissive environment for wrongful acts by companies of all kinds without
adequate sanctioning or reparation.“

81 Human Rights Council, Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Po-
litical, Economic, Social and Cultural Rights, including the Right to Develop-
ment: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the issue
of human rights and transnational corporations and other business enterprises,
Addendum UN A/HRC/8/5/Add.2, vom 23.05.2008, Annex, para. 8 (Figure 2).

82 Kamminga, BHRJ 1 (2015), 95 (101 f.).
83 Thurner, Internationales Unternehmensstrafrecht, S. 13.
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Auch sie sind für Menschenrechtsverletzungen besonders anfällig.84 Denk-
bar ist z.B. der Fall, dass ein transnational tätiges Unternehmen in Kennt-
nis der unmenschlichen Arbeitsbedingungen in dem Zulieferbetrieb die-
sen dazu auffordert, die Warenproduktion unter solchen inhumanen Um-
ständen zu erhöhen.

Deshalb hat die ICJ bei ihrem Bericht über die Involvierung von Unter-
nehmen und den unternehmerischen Entscheidungsträgern alle Arten von
Unternehmen erfasst und sich damit nicht auf eine gewisse Gruppe von
Unternehmen beschränkt: „[…] the Panel has considered all business enti-
ties irrespective of structure or composition, of whether they are large or
small, multinational, transnational or national, state or privately owned.”85

Dieser Gedanke kam gleichfalls in den im Jahre 2011 durch den UN-
Menschenrechtsrat verabschiedeten Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte zum Ausdruck, da sie für alle Wirtschaftsunternehmen
hinsichtlich der Beachtung der Menschenrechte in Anspruch genommen
werden: „Die[…] Leitprinzipien finden Anwendung auf alle Staaten und
transnationalen wie sonstige Wirtschaftsunternehmen, ungeachtet ihrer Größe,
ihres Sektors, ihres Standorts, ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Struk-
tur.“86 Dem ist zuzustimmen, weil jedes Unternehmen ungeachtet seiner
Merkmalen in Menschenrechtsverletzungen involviert sein kann.

Vor diesem Hintergrund wird daher in der vorliegenden Untersuchung
der allgemeine Oberbegriff „Wirtschaftsunternehmen“ verwendet, weil er
in der Lage ist, nicht nur transnationale Unternehmen, sondern auch wei-
tere Unternehmen mit zu umfassen, die in schwersten Verbrechen verwi-
ckelt sind. Die Arbeit soll sich nachfolgend jedoch nur auf die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit der Geschäftsführer solcher Wirtschaftsunterneh-
men fokussieren.

84 Vgl. Bretschger, Unternehmen und Menschenrechte, S. 72 f.; Hörtreiter, Die Ver-
einte Nationen und Wirtschaftsunternehmen, S. 21; Osieka, zivilrechtliche Haf-
tung deutscher Unternehmen für menschenrechtsbeeinträchtigende Handlungen
ihrer Zulieferer, S. 63 f.

85 ICJ, 2008, Vol. 1, S. 4; ferner Commission on Human Rights, Economic, Social and
Cultural Rights – Norms on the responsibilities of transnational corporations
and other business enterprises with regard to human rights, vom 26.08.2003, UN
E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2, para. 20, hat in ihre Vorschriften zur Verhütung
und Schutz der Menschenrechte nicht nur auf „transnationale Unternehmen“ be-
schränkt, sondern auch „andere Wirtschaftsunternehmen“ in die Betrachtung
einbezogen.

86 UN, Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, S. 1 (Hervorhebung des
Autors).
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Fälle schwerster Menschenrechtsverletzungen: Völkerrechtsverbrechen

Im Zuge der stetig fortschreitenden Globalisierung operieren viele be-
kannten Unternehmen nicht nur in ihren jeweiligen Heimatstaaten, son-
dern auch im Ausland, also in dem so genannten Gaststaat. In diesen letzt-
genannten Staaten treten dann vielfach die nachteiligen Auswirkungen auf
die Menschenrechte ein. Die Gaststaaten, in denen Menschenrechte durch
Wirtschaftsaktivitäten schwerwiegend beeinträchtigt werden, sind häufig
Entwicklungs- und Schwellenländer.

Menschenrechtsverletzungen in Entwicklungs- und Schwellenländern

Im Folgenden soll exemplarisch auf Fälle, in denen Unternehmen in Men-
schenrechtsverletzungen involviert waren, eingegangen werden.

Menschenrechtsverletzungen in lateinamerikanischen Ländern

Militärdiktatur in Argentinien

Der argentinischen Militärdiktatur (1976 - 1983) sind tausende Personen
zum Opfer gefallen und viele Personen sind durch staatliches Handeln ver-
schwunden und ermordet worden.87 An diesen Verbrechen haben aber
auch private Wirtschaftsunternehmen mitgewirkt und davon profitiert.
Einer durch das Centro de Estudios Legales y Sociales („Zentrum für Rechts-
und Sozialwissenschaft“) in Argentinien durchgeführten Untersuchung
zufolge wurde festgestellt, dass in die während der Militärdiktatur verüb-
ten Verbrechen rund 25 in- und ausländische Unternehmen und ihre je-
weiligen Entscheidungsträger involviert gewesen sind.88 Dabei ging unter
anderen auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Eine Auseinan-
dersetzung mit all diesen Fällen soll an dieser Stelle nicht vorgenommen
werden, weil dies ansonsten den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.
Deshalb werden sie hier nur anhand von drei beispielhaften Fallkonstella-
tionen veranschaulicht.

2.

a)

aa)

(1)

87 Näher dazu Möller, Völkerstrafrecht, S. 118 ff.
88 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I und II,

2015.; Zu Sachverhalten während der argentinischen Militärdiktatur siehe unter:
www.ecchr.eu.
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So steht das Automobilunternehmen Mercedes Benz (oder Daimler AG)
und Entscheidungsträger des Tochterunternehmens Mercedes Benz mit
Sitz in Buenos Aires im Verdacht, zur Zeit der argentinischen Militärdikta-
tur die Begehung von schweren Verbrechen durch argentinische Sicher-
heitskräfte unterstützt zu haben. Die argentinische Polizei hat im Jahr
1977 Arbeiter des Tochterunternehmens verschwinden lassen und ermor-
det.89 Diesem Vorgehen sind insgesamt 20 Arbeiter – zumeist kritische Ge-
werkschafter – zum Opfer gefallen.90 Familienangehörige der Opfer wer-
fen dem Tochterunternehmen sowie dem leitenden Manager vor, der ar-
gentinischen Polizei Informationen zu den einzelnen Gewerkschaftern,
wie z.B. private Adresse, überreicht zu haben.91 So wäre der Polizei mög-
lich gewesen, zu den Opfern zu gelangen und die erwähnten Taten zu be-
gehen. Infolgedessen werden dem leitenden Manager92 und dem Unter-
nehmen93 Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last ge-
legt.

Daneben bestehen auch Vorwürfe gegen das Automobilunternehmen
Ford für Taten, die auf dem Gelände des Tochterunternehmens Ford Motor
Argentinien in Buenos Aires durch die staatlichen Sicherheitskräfte durch-
geführt worden sind. Festgestellt wurde, dass insgesamt 37 Arbeiter des
Tochterunternehmens Ford Opfer von Folterhandlungen waren.94 24 der
betroffenen Arbeiter und Gewerkschafter haben behauptet, dass sie im
Jahr 1976 auf dem Gelände der Fabrik oder an ihrem Wohnort illegal fest-

89 Näher hierzu Kaleck, in: Jeßberger/Kaleck/Singelnstein, Wirtschaftsvölkerstraf-
recht, 83 (100).

90 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
491 ff.

91 Kaleck, in: Jeßberger/Kaleck/Singelnstein, Wirtschaftsvölkerstrafrecht, 83 (100)
(107).

92 Seit 2006 läuft ein Strafverfahren in San Martín-Argentinien gegen ihn und ande-
re, wobei 2009 ein „Gutachten des European Center for Constitutional and Human
Rights als amicus curiae“ vorgelegt worden ist, siehe unter: https://www.ecchr.eu/f
all/mercedes-benz-unterstuetzte-die-argentinische-militaerdiktatur/ (zuletzt
abgerufen am 03.03.2021).

93 Gegen das Unternehmen wurde 2004 durch 23 argentinische Familienangehörige
der Opfer eine Entschädigungsklage in dem USA-amerikanischen Bezirksgericht
in Kalifornien aufgrund des Aliens Torts Claims Act (ATCA) eingereicht. Wenn-
gleich ein US-Berufungsgericht 2011 bestätigte, dass die Gerichte in Kalifornien
für den Fall zuständig sind, hat der US-Supreme Court inzwischen dieses Urteil
aufgehoben und die Zuständigkeit verworfen, dazu Daimler AG v. Bauman, 134
S. Ct. 746, (2014).

94 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
457 ff.
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genommen und anschließend gefoltert worden seien.95 Die Funktionäre
des Unternehmens hätten ebenso von den Taten Kenntnis gehabt, nicht
nur weil die Festnahmen der Arbeiter auf dem Fabrikgelände stattfand,
sondern auch, weil in der Fabrik ein Verhör- bzw. Folterzentrum errichtet
wurde, in das die Arbeiter bzw. Gewerkschafter gebracht und danach dort
gefoltert wurden.96 Die Festnahmen geschahen also allein deswegen, weil
das Unternehmen eine Liste von Personen, die entführt werden sollten, er-
stellt hatte und diese Liste den Sicherheitskräften übergeben worden
war.97 Ferner wurden zu diesem Zweck personenbezogene Daten wie Per-
sonalakten oder Bilder der später festzunehmenden Arbeiter seitens des
Unternehmens zur Verfügung gestellt.98 Die von den leitenden Führungs-
kräften vorgenommenen Handlungen gegenüber den Gewerkschaftern
sind also gleichfalls als wesentliche Beiträge zu Verbrechen gegen die
Menschlichkeit einzustufen.

Schließlich sind in diesem Zusammenhang die unmittelbar durch die
argentinische Militärdiktatur herbeigeführten verbrecherischen Taten zu
nennen, an den das durch US-amerikanische Unternehmen ursprünglich
gegründete Bergbauunternehmen Minera Aguilar (derzeit Tochterunter-
nehmen des internationalen Unternehmen Glencore AG) mit Sitz in Jujuy
mitgewirkt hatte.99 Ebenso wie im Fall Ford wird dem Unternehmen und
den Führungskräften des Unternehmens die illegale Festnahme und Folte-
rung von insgesamt 27 Arbeitern des Unternehmens zur Last gelegt. Die
bestehenden Indizien führen nämlich dazu, dass Funktionäre des Unter-
nehmens zur Tatbegehung mit den staatlichen Sicherheitskräften eng zu-
sammen arbeiteten und entsprechend kooperiert haben, wie z.B. durch die
Zurverfügungstellung von Informationen der Opfer, Lastwagen zum Ab-
transport der festgesetzten Personen, etc.; ebenso haben sie die Taten da-
durch erleichtert, dass die Arbeiter uneingeschränkt an ihrer Arbeitsstelle

95 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
457 (469 ff.); auch dazu Kaleck, in: Jeßberger/Kaleck/Singelnstein, Wirtschaftsvöl-
kerstrafrecht, 83 (108 f.).

96 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
457 (475 ff.).

97 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
457 (479).

98 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
457 (480); auch Kaleck, in: Jeßberger/Kaleck/Singelnstein, Wirtschaftsvölkerstraf-
recht, 83 (108 f.).

99 CELS, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Bd. I, 2015,
153 ff.

Kapitel 2. Wirtschaftsunternehmen und Menschenrechtsverletzungen

46


